
Inhalt:	  
Anders als in klassischen juristischen Lehrveranstaltungen wird in dieser 
Vorlesung nicht ein bestimmtes Rechtsgebiet systematisch dargestellt. 
Vielmehr geht es darum, den Teilnehmern die juristischen Kenntnisse 
und Kompetenzen zu vermitteln, die bei der Neugründung von 
Unternehmen (sog. Start-up-Unternehmen) gefordert sind. Inhaltliche 
Schwerpunkte werden im Einzelnen sein:
• Die Wahl der (richtigen) Rechtsform
• Die Gestaltung des Gesellschaftsvertrages 
• Das Verfahren der Errichtung der Gesellschaft
• Die Beschaffung von Eigenkapital bei Investoren

Hinweise:	  
• Die	  Veranstaltung	  richtet	  sich	  an	  Studierende	  im	  Master FACT und im 

Master Management.
• Die	  Prüfungsleistung	  besteht	  in	  einer Präsentation im Rahmen einer 

Blockveranstaltung. Bei Belegung als SQ-Modul (FACT) genügen 
regelmäßige Teilnahme sowie engagierte Mitarbeit.

• Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  auf	  30	  Personen	  beschränkt.
• Hinweise zur Anmeldung werden zeitnah auf www.precht.rw.fau.de 

bekannt gegeben.

Lehrstuhl	  für	  
Wirtschaftsprivatrecht	  
Prof.	  Dr.	  Jochen	  Hoffmann	  

Vorlesungsankündigung Sommersemester 2019:	  

Rechtliche Grundlagen der Start-up-Unternehmen

Anrechnungsmöglichkeiten: 	  
Vertiefungsbereich Master Management (5 ECTS, Prüfungsleistung: Präsentation) 
Vertiefungsbereich Master FACT (5 ECTS, Prüfungsleistung: Präsentation) 
Schlüsselqualifikation Master FACT (2,5 ECTS, ohne Prüfung)

Dozent:	   Dr. David Bartlitz

Umfang: 3 SWS (mit Prüfung) / 2 SWS (ohne Prüfung)

Termine:	   siehe UnivIS (https://www.univis.fau.de/) 




